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 Veröffentlicht am 17.12.1996

Norm

IPRG §12

Rechtssatz

Die Frage, ob das von der Nationalbank der SFRJ in Österreich angelegte bewegliche Vermögen der Nationalbank als

selbständigem Rechtsträger zuzuordnen ist oder aber Staatsvermögen (= "State property" im völkerrechtlichen Sinn)

bildet, ist nach dem seinerzeitigen innerstaatlichen Recht der SFRJ zu beurteilen.
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